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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Voerde stellt zur Zeit den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner Kiwitt“ 

auf. Durch ihn sollen auf einer Fläche von 1,6 ha gewerbliche Flächen südlich des vorhandenen 

Gewerbegebietes Grenzstraße entwickelt werden. Die Kfz-seitige Anbindung des Plangebietes ist 

über einen Anschluss an die Straße Kleiner Kiwitt geplant. Von dort verteilt sich der Kfz-Verkehr über 

die Grenzstraße aus/in Richtung Westen sowie aus/in Richtung Süd mit Anschluss an die L 463 und 

die B 8. 

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrserschließung 

zu erbringen. Hierzu ist die Vorbelastung der Knotenpunkte Hammweg (L 463) / Grenzstraße und 

Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) zu ermitteln und mit den Neuverkehren der zusätzlichen 

gewerblichen Nutzungen zu maßgebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu überlagern. Darüber 

hinaus sind in den Prognose-Frequenzen die Zusatzverkehre einer geplanten Rettungswache auf 

einer Fläche westlich der Grenzstraße und nördlich des Hammweges zu berücksichtigen. Auf der 

Basis der Prognose-Frequenzen ist dann die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und Sicherheit der 

bestehenden Knotenpunkte Hammweg (L 463) / Grenzstraße und Hindenburgstraße (B 8) / Hamm-

weg (L 463) zu bewerten. 

 

 

Abbildung 1: Lage des B-Plangebietes und der zu betrachtenden Knotenpunkte mit Bezug zum 
umgebenden Straßennetz (Kartengrundlage: openstreetmap.org) 

Rettungswache 

B-Plangebiet 

Nr. 141 
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2. ANALYSE / VORBELASTUNG / PROGNOSE-NULL 

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden am Donnerstag, den 22. Juni 2021 an 

den Knotenpunkten Hammweg L 463 / Grenzstraße und Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 in 

den Zeiträumen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr am Morgen sowie zwischen 15.00 und 18.00 Uhr am 

Nachmittag Verkehrszählungen durchgeführt (vgl. Anhänge 1 und 2). Die Spitzenstunden treten am 

Knotenpunkt Hammweg L 463 / Grenzstraße am Morgen zwischen 7.30 und 8.30 Uhr und am Nach-

mittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr sowie am Knotenpunkt Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 

am Morgen zwischen 7.15 und 8.15 Uhr und am Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr auf.  

Bei der Bewertung und Interpretation der Zählergebnisse ist zu beachten, dass durch die Corona-

Krise im Jahr 2020 zum Teil signifikante Einschränkungen und Veränderungen im Privat- und Arbeits-

leben aufgetreten sind, die sich auf das Verkehrsaufkommen im Kfz-Verkehr auswirken. Zum Zeit-

punkt der Erhebungen vor Ort im Juni 2021 waren zahlreiche Menschen teilweise in Kurzarbeit oder 

im Homeoffice, die Schulen, Kindergärten und sonstige Bildungseinrichtungen waren noch nicht 

wieder im Vollbetrieb und auch Gastronomiebetriebe und Freizeiteinrichtungen waren zum Teil nur 

eingeschränkt geöffnet. Dies wirkt sich auch auf den Personenverkehr in der Stadt Voerde und in dem 

unmittelbar betroffenen Umfeld aus. Nach den Auswertungen des Instituts der deutschen Wirtschaft 

machen beispielsweise Fahrten zum Zwecke von Freizeitaktivitäten und Erledigungen laut einer im 

Jahr 2017 durchgeführten Erhebung im Auftrag des Verkehrsministeriums bereits etwa 32 Prozent des 

Pkw-Verkehrs in Deutschland aus. Diese Fahrten sind durch die Corona-Krise beeinträchtigt. Eben-

falls eingeschränkt sind Fahrten zur Arbeit (23 Prozent) und dienstliche Fahrten (19 Prozent). Damit 

war zum Zeitpunkt der Erhebung trotz weitreichender Lockerungen ein Teil des Pkw-Verkehrs von den 

Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen.  

 

 

Tabelle 1: Rückgang des Verkehrs aufgrund der Corona-Pandemie im Vergleich zum von 
Corona unbeeinflussten Verkehr (Basis coronaunbeeinflusst: 02.02-07.03.2020) an 
348 Dauerzählstellen (DZ) und Achslastmessstellen (AMS) auf BAB (Quelle: Bast 
Bundesanstalt für Straßenwesen) 

Die tabellarische Darstellung der Veränderungen im Kfz-Verkehr aus den Veröffentlichungen der Bun-

desanstalt für Straßenwesen von Erfahrungswerten aus dem gesamten Bundesgebiet in der Tabelle 1 

verdeutlicht, dass während der Osterzeit im Zeitraum Mitte April 2020 mit ca. 55% der insgesamt 

stärkste Rückgang an den 348 DZ/AMS festgestellt wurde. Danach waren die Rückgänge immer 

geringer ausgeprägt und lagen im Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni bei nur ca. 10%.  
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Abbildung 2: Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 auf den Straßenverkehr an 348 Dauer-
zählstellen (DZ) und Achslastmessstellen (AMS) auf BAB (Quelle: Bast Bundes-
anstalt für Straßenwesen) 

Eine insgesamt rückläufige Tendenz zeigt sich auch in den Veröffentlichungen des Instituts der deut-

schen Wirtschaft. Dort erfolgte eine Analyse auf der Basis von 78 Zählbereichen auf Bundesfern-

straßen in NRW. Mit diesen Daten lassen sich die Veränderungen der Lkw- und Pkw-Mengen zwi-

schen den Jahren 2020 und 2018 in den einzelnen Kalenderwochen berechnen. Im Zuge der Corona-

Pandemie im Jahr 2020 erfolgte von Seiten der Politik zu Beginn eine schrittweise Einschränkung des 

öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Als ersten besonders großen Einschnitt in dieser Zeit ist das 

bundesweite Kontaktverbot zu Beginn der 13.Kalenderwoche Ende März zu nennen. Die Daten in der 

Abbildung 4 zeigen, dass in dieser Woche sowohl die Menge an Lkw- als auch an Pkw-Verkehr 

massiv eingebrochen ist; das Minus belief sich bei den Lkws auf 20 Prozent, bei den Pkws sogar auf 

knapp 60 Prozent. Im Durchschnitt der 13. bis 24. Kalenderwoche liegt der Rückgang bei den Lkws 

bei 24 Prozent und bei den Pkws sogar bei 48 Prozent, welcher als Effekt der Nachfrage- und 

Angebotsschocks der Pandemie zu verzeichnen ist. Zu erkennen ist aber auch eine insgesamt stetig 

rückläufige Tendenz bzw. umgekehrt ein ständiges Ansteigen der Kfz-Frequenzen in den vergan-

genen Wochen von Ende März bis Anfang Juni 2020.  

Die vorgenannten Daten und Veränderungen ergeben sich aus den Auswertungen im Autobahn- und 

Fernstraßennetz. Innerhalb des Nahbereiches und somit für kürzere Wegstrecken sind coronabedingt 

darüber hinaus auch spürbare Änderungen in der Verkehrsmittelwahl zu verzeichnen. So ist mit 

Beginn der Corona-Krise ein extremer Rückgang der ÖPNV-Nutzer eingetreten, beispielsweise 

meldeten die Berliner Verkehrsbetriebe einen Rückgang der Fahrgäste um 70 bis 75 Prozent, mit der 

Folge, dass die Fahrpläne teilweise erheblich eingeschränkt wurden. Ein extremer Rückgang der 

ÖPNV-Nutzer mit Beginn der Corona-Krise wird auch von der Stadt Herne bestätigt. Die HCR hatte im 

Stadtgebiet der Stadt Herne einen Rückgang der Fahrgäste um 70-75% in den ersten zwei Wochen 

des ersten Lockdowns Ende März 2020 ermittelt. Bis Ende Juli/Anfang August 2020 konnte aber 

wieder ein Fahrgastaufkommen von durchschnittlich rd. 80% erreicht werden (ohne Schülerverkehre). 

Ein Großteil dieser früheren ÖPNV-Kunden nutzt stattdessen den Pkw und begünstigt demnach in der 

Tendenz wiederum einen Anstieg der Kfz-Frequenzen. Gleichzeitig ist ein spürbarer Anstieg im Rad-
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verkehr zu beobachten, nicht nur im Freizeitverkehr sondern auch im Alltags- und Berufsverkehr. Die 

Mobilitätsveränderung wird daher im Nahbereich durch sehr vielfältige Einflüsse gekennzeichnet. 

 

 

Abbildung 3: Rückgang des Straßenverkehrs in der Corona-Krise auf Bundesfernstraßen in 
NRW (Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft) 

Die im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten tragen insgesamt durchaus dazu bei, dass das Ver-

kehrsaufkommen im Pkw-Verkehr durch die Corona-Pandemie reduziert wird. Nach den Erfahrungs-

werten der Gutachten durch Gegenüberstellung eigener aktueller Zählungen mit Zähldaten vor der 

Corona-Krise ist beispielsweise im Zeitraum Anfang / Mitte Mai 2020 bis zu 30% weniger Kfz-Verkehr 

und im Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni 2020 bis zu 10% weniger Kfz-Verkehr aufgetreten.  
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Abbildung 4: Verteilung des Personenverkehrs in Deutschland nach Verkehrsmitteln vor und 
während der Corona-Krise im Jahr 2020 (Quelle: Statista 2021) 

 

 

Abbildung 5: Anteil der im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten in Deutschland vor und wäh-
rend der Corona-Pandemie 2020 und 2021 (Quelle: Statista 2021) 
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Für die Abschätzung der Verkehrsbelastungen im Lastfall Prognose-Null können im Grundsatz gewis-

se Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung in Bezug auf die durch Zählung 

vor Ort erhobenen Verkehrsdaten sowie allgemeine Verkehrsveränderungen z.B. durch weiterhin stei-

gende Mobilität und Motorisierung bzw. veränderte Verkehrsmittelwahl nicht ausgeschlossen werden. 

Durch die Berücksichtigung eines zuvor beschriebenen „Corona-Faktors“ kann durchaus davon aus-

gegangen werden, dass damit bereits ein gewisser Anteil allgemeiner Verkehrszunamen berücksich-

tigt ist.  

Im Hinblick auf allgemeine Veränderungen im Verkehrsgeschehen wird nach der Verkehrsverflech-

tungsprognose 2030 (BVU / Intraplan / IVV / Planco 2014) im motorisierten Individualverkehr mit 

einem Zuwachs der Fahrtenanzahl zwischen den Jahren 2010 und 2030 von 56,5 auf 59,1 Mrd. um 

4,6% ausgegangen. Verantwortlich für die anhaltende Expansion ist neben der Erweiterung des Pkw-

Bestandes die zunehmende Freizeitmobilität, wobei der Pkw-Verkehr eine überragende Rolle ein-

nimmt. Die Verkehrsleistung steigt aufgrund des überproportionalen Wachstums der längeren Fahrten 

mit rund 10% stärker als das Aufkommen von 902 Mrd. (2010) auf 992 Mrd. Pkm (2030). Kritisch 

betrachtet ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Freizeitverkehr in den üblichen Verkehrsspitzen an 

Normalwerktagen eher von untergeordneter Bedeutung einzustufen ist.  

Die regional unterschiedlichen Verkehrsentwicklungen hängen vor allem mit den jeweiligen Struktur-

daten (Demographie, Wirtschaft) sowie den räumlichen Verflechtungen und dem Verkehrsangebot 

zusammen. Im Ergebnis ist in großen Teil Süd- und Südwestdeutschlands, etwa entlang des Rheins 

von Köln bis Basel und in der Linie Frankfurt/Main - Stuttgart - München, sowie in Norddeutschland, 

etwa in der Linie Münster - Hamburg, mit einem Wachstum des Verkehrsaufkommens zu rechnen. 

Dagegen geht der Verkehr in den östlichen Bundesländern und den daran angrenzenden Gebieten 

zurück, mit einer deutlichen Ausnahme: dem Raum Berlin. Dort ist sogar von einem beträchtlichen 

Wachstum auszugehen, das in der Höhe nur von demjenigen Wachstum im Raum München / Ober-

bayern übertroffen wird. 

In einer weiteren Untersuchung wurden im Rahmen des Projektes „Mobilität in Städten - SrV 2003“ im 

Auftrag von 23 Städten, zwei Verkehrsverbünden und einem Verkehrsbetrieb Erhebungen durchge-

führt. Diese Ergebnisse (Mehr Autos – aber weniger Verkehr, Ahrens / Ließke, Wittwer, 2005) lassen 

ebenfalls einen Trend zu langsamerem Verkehrswachstum im Stadtverkehr erkennen. „Nicht nur der 

Motorisierungsanstieg ist gebremst, sondern auch die Veränderungen im Verkehrsverhalten fallen 

geringer aus. Auffällig ist dabei vor allem, dass der MIV zumindest in Bezug auf die Wegehäufigkeit 

erstmals eine rückläufige Tendenz aufweist. Hier könnten erste Auswirkungen der nach 1998 erhöhten 

Benzinpreise und der veränderten Altersstrukturen sichtbar werden. Aber auch die Bemühungen der 

Kommunen um attraktive alternative und umweltfreundliche Verkehrsangebote für alle könnten hier 

Früchte tragen. Es wird deutlich, dass vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwick-

lungen und einem stabiler gewordenen Verkehrsverhalten auch das Wachstum des Autoverkehrs in 

den Städten sich nicht mehr wie bisher fortsetzen wird. Vergleiche zwischen den SrV-Städten (System 

repräsentativer Verkehrsbefragungen) zeigen, dass punktuell sogar eher rückläufige Entwicklungen zu 

erwarten sind. Die Verknüpfung der individuellen Werte zur Beschreibung des Verkehrsaufwandes mit 

den zu erwartenden Bevölkerungszahlen (demografische Entwicklung) lässt für den städtischen Quell- 

und Binnenverkehr von Personen deutliche Rückgänge für alle Verkehrsmittel erwarten!“ 

Nach der Verflechtungsprognose 2030 wächst der Straßengüterfernverkehr beim Transportaufkom-

men von 3,1 Mrd. t im Jahr 2010 auf 3,6 Mrd. t im Jahr 2030 um 17%. Von dem gesamten absoluten 
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Wachstum des Güterverkehrs aller Verkehrsträger um 654 Mio. t bzw. 230 Mrd. tkm entfallen 80% 

(523 Mio. t) bzw. 74% (170 Mrd. tkm) auf den Straßengüterverkehr. Allerdings realisieren sowohl die 

Schiene als auch das Binnenschiff zukünftig ein deutlich stärkeres Aufkommenswachstum als der 

Straßenverkehr, so dass der Marktanteil der Straße beim Aufkommen im Prognosezeitraum von 

84,1% auf 83,5% sinkt. 

Im Rahmen einer durchaus konservativen Betrachtung werden im Rahmen der vorliegenden Unter-

suchung die Grundtendenzen einer weiter zunehmenden Verkehrsentwicklung aus der Verkehrs-

verflechtungsprognose 2030 (VU / Intraplan / IVV / Planco 2014) berücksichtigt und in der Vorbelas-

tung bzw. im Lastfall Prognose-Null sowohl im Pkw-Verkehr als auch im Lkw-Verkehr für das Bezugs-

jahr 2030 eine Zunahme um jeweils 10% gegenüber den Zählwerten vom Juni 2021 angenommen. 

Mit diesem Ansatz werden sowohl mögliche coronabedingten Einflüsse auf das Verkehrsgeschehen 

als auch allgemeine Verkehrszunahmen z.B. durch steigende Motorisierung und/oder zunehmende 

Mobilität abgedeckt.   

 

Vorbelastung / Prognose-Null Morgenspitze 
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Abbildung 6a: Vorbelastung / Prognose-Null [Kfz/h] an den unmittelbar betroffenen Knotenpunkten 
in der Morgenspitze (in Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 
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Vorbelastung / Prognose-Null Nachmittagsspitze 
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Abbildung 6b: Vorbelastung / Prognose-Null [Kfz/h] an den unmittelbar betroffenen Knotenpunkten 
in der Nachmittagsspitze (in Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 
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3. ERMITTLUNG DER ZUSATZVERKEHRE 

3.1 GRUNDLAGEN DER BERECHNUNGSANSÄTZE 

Für die Festlegung der verkehrlich relevanten Bestimmungsgrößen der geplanten Nutzungen werden 

die Grundlagen und Empfehlungen des aktuellen Richtlinienwerkes und der praxisnahen Literatur 

sowie daneben auch die Erfahrungswerte des Gutachters aus ähnlichen Untersuchungen herangezo-

gen. Die maßgeblichen Vorgaben zur Bestimmung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens finden 

sich beispielsweise in: 

 Bosserhoff, D. 

Programm Ver_Bau: Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleit-

planung mit Excel-Tabellen am PC  

 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen  

Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2008) 

 Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung  

Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung. Teil 2: Abschätzung der Verkehrs-

erzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung. Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden, 2000 / 2005. 

Die Studie der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) „Integration von Verkehrs-

planung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der 

Bauleitplanung“ veröffentlicht im Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrs-

verwaltung, 2005, „enthält Grundsätze und Empfehlungen, was bei Vorhaben der Bauleitplanung zu 

berücksichtigen ist, wenn mit möglichst wenig neuem Straßenbau ein Maximum an verkehrlichem 

Nutzen zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger erreicht werden soll, und es erlaubt eine schnelle Ab-

schätzung des durch die Planung erzeugten Verkehrsaufkommens. Diese Abschätzung ist vor allem 

erforderlich zur Beurteilung der verkehrserzeugenden Wirkung von Vorhaben der Bauleitplanung und 

zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit ihrer Anbindung an das vorhandene Straßennetz. Der 1998 

erstmals erstellte Leitfaden wird inzwischen auch bundesweit genutzt. Bei Vorhabenträgern und Pla-

nungsbüros entstand der Wunsch nach einer Veröffentlichung des Leitfadens. 

Auf dieser Grundlage wurde von dem Autor der Hessischen Studie, Herrn Dr. Bosserhoff, mittlerweile 

das Programm Ver_Bau zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleit-

planung mit Excel-Tabellen am PC entwickelt. Mit diesem Programm kann nicht nur die Gesamt-

verkehrserzeugung einer Nutzung ermittelt werden, sondern auch die detaillierte tageszeitliche Vertei-

lung des Ziel- und Quellverkehrsaufkommens, auf deren Grundlage die maßgeblichen stündlichen 

Verkehrsmengen für die Überprüfung der Knotenleistungsfähigkeit bestimmt werden. 

 

Beschäftigtenverkehr 

Für das Verkehrsaufkommen aus gewerblicher Nutzung ohne Einzelhandelseinrichtungen ist die 

Anzahl der Beschäftigten die bestimmende Schlüsselgröße. Hieraus können nicht nur der Beschäftig-

tenverkehr sondern auch der Besucherverkehr- bzw. Kundenverkehr sowie der Geschäftsverkehr und 

der Lkw-Verkehr abgeschätzt werden. Der Pkw-Kundenverkehr von Einrichtungen mit nur örtlichem 

Einzugsbereich kann nach den Angaben des Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 

bei einer groben Abschätzung vernachlässigt werden, weil diese Einrichtungen (z.B. Arztpraxen) in 
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der Regel in Gebieten mit Nutzungsmischung liegen, d.h. nahe zu Wohnungen und daher ohne Kfz-

Nutzung erreicht werden können und großflächiger Einzelhandel nicht betrachtet wird. Der Flächen-

bedarf für Büroarbeitsplätze hängt stark vom Raumtyp ab, d.h. der Anzahl der Personen je Zimmer. 

Bei Mehrpersonenzimmern, insbesondere Großraumbüros, ist der spezifische Platzbedarf deutlich 

geringer als bei normalen Büros (Einzelzimmer); Vor allem bei Hauptverwaltungen ist eine zuneh-

mende Tendenz zur Einrichtung von Großraumbüros festzustellen.  

Die Verkehrserzeugung der Beschäftigten von gewerblichen Nutzungen sowie von Büro- und Dienst-

leistungsbetrieben umfasst die Arbeits- und Pausenwege. Bei einer genaueren Abschätzung des Ver-

kehrsaufkommens ist zu berücksichtigen, dass (z.B. wegen Urlaub, Krankheit, Fortbildungsmaß-

nahmen, Dienst- und Geschäftsreisen) nicht alle Beschäftigten jeden Arbeitstag anwesend sind. Die 

Gesamtzahl der Beschäftigten sollte dann über einen branchenüblichen Anwesenheitsfaktor abgemin-

dert werden. Die Bandbreite beträgt in der Regel zwischen 0,80 und 0,90.  

Für die Verkehrserzeugung werden in der Regel keine Wege berücksichtigt, die nur innerhalb des 

Betriebsgeländes stattfinden. Als Folge ist bei betriebsinternen Kantinen und kurzen Mittagspausen 

(vor allem bei der Nutzung Produktion) eine niedrigere Wegehäufigkeit zugrundezulegen. Bei Lage 

der Arbeitsplätze günstig zu Nahversorgungseinrichtungen oder mit der Möglichkeit, in der Mittags-

pause andere Dinge zu erledigen, ist demgegenüber eine höhere Wegehäufigkeit anzunehmen.  

Wieviele der Wege mit dem MIV zurückgelegt werden, hängt vor allem ab von dem Parkraumangebot, 

der Erschließung des Gebiets durch die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fußgänger-, Radver-

kehr und ÖPNV) und dem Angebot an Wohnungen im Umfeld, von denen aus die Arbeitsplätze auf 

kurzen Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. Kurze Wege entstehen durch 

Nutzungsmischung im Plangebiet oder nahegelegene Wohnungen in angrenzenden Gebieten. Bei 

einer Nutzungszuordnung ist zu prüfen, ob sie verkehrsmindernd wirkt. Dies ist nur dann der Fall, 

wenn die soziale Struktur der Wohnnutzung zur gewerblichen Nutzung passt und damit eine hohe 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Teil der Beschäftigten in angrenzenden Wohngebieten wohnt 

und hierdurch kurze Pendlerwege entstehen. Hiervon ist z.B. nicht auszugehen, wenn Produktions-

nutzung und Einfamilienhäuser räumlich nahe gelegen sind. Nach den Erkenntnissen des Hessischen 

Landesamts für Straßen- und Verkehrswesen (2005) sind die wichtigsten Faktoren für die Höhe des 

MIV-Anteils: 

- Qualität der Erschließung im ÖPNV (z.B. Entfernung zur Haltestelle, Bus- oder Schienenverkehr). 

- Qualität des ÖPNV-Angebotes (Bedienungshäufigkeit generell und zu Schichtwechsel, Reisezeiten 

zu den wichtigen Zielen, Einsatz von Werkbussen) und Kosten (z.B. kostengünstige ÖPNV-Benut-

zung durch Jobticket). 

- Parkraumangebot und etwaige Kosten (z.B. für Beschäftigte kostenlose Dauerparkplätze auf 

Betriebsgelände oder für Kunden ausreichende Kurzzeitparkplätze). 

- Arbeitszeiten (z.B. Schichtbetrieb) und Möglichkeiten zur Bildung von Fahrgemeinschaften. 

- Vorhandensein fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichbarer Wohnungen und Gelegenheiten 

zum Mittagsessen im Plangebiet oder Umfeld. 

Im Beschäftigten- und Kundenverkehr (ohne Kleingewerbe / Handwerk) beträgt der MIV-Anteil (Selbst-

fahrer oder Mitfahrer) in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation im Plangebiet 30 - 90%. Unter 

günstigen Voraussetzungen, also bei Erreichbarkeit von Wohnungen auf kurzen Wegen, geringem 
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Parkraumangebot und/oder attraktiver ÖPNV-Erschließung (z.B. Einsatz von Werkbussen) und 

kostengünstiger OV-Nutzung (z.B. Jobticket), beträgt der Pkw-Anteil nur etwa 30% aller Wege. Im 

umgekehrten Fall, d.h. bei fehlenden oder weit entfernten Wohnungen, gutem Parkraumangebot und 

nicht attraktiver ÖPNV-Anbindung, beträgt der Pkw-Anteil ca. 90%.  

 

Kunden- und Besucherverkehr 

Kunden- und Besucherverkehr tritt in gewerblich genutzten Bereichen vorwiegend in Verbindung mit 

Dienstleistungsbetrieben (z.B. Verwaltungen, Versicherungen, Planungsbüros, Arztpraxen, medizini-

sche Einrichtungen), Einzelhandel sowie Freizeiteinrichtungen auf. Nach FGSV (2004) und Hessi-

schen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (2005) ist es im Dienstleistungsbereich sinnvoll, 

das Verkehrsaufkommen der Kunden und Besucher über die Anzahl der Beschäftigten zu ermitteln. 

Die Zahl der Wege von Kunden und Besuchern hängt stark von der Publikumsintensität der Nutzun-

gen ab.  

Der Anteil des ÖPNV und des nicht motorisierten Verkehrs ist im Kunden- und Besucherverkehr bei 

schlechter Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV in der Regel vernachlässigbar. 

Der Besetzungsgrad beträgt für übliche Gewerbenutzungen 1,0 bis 1,1, im Einzelhandel 1,2 bis 1,6. 

Freizeiteinrichtungen in Gewerbegebieten weisen eine noch größere Bandbreite auf.  

 

Güterverkehr 

Das Aufkommen im Güterverkehr lässt sich nicht ohne weiteres aus der Zahl der Beschäftigten oder 

der genutzten Fläche ableiten, weil es nicht nur von der Art der gewerblichen Nutzung (Transport, Pro-

duktion, Dienstleistungen), sondern auch von der Branche und anderen Faktoren abhängt. Beispiele 

hierfür sind nach den Erfahrungen des Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 

(2005): 

- Bei der Nutzungsart Transport sind entscheidend für das Lkw-Aufkommen u.a. die Art der logisti-

schen Einrichtung (z.B. Güterverteilzentrum für den Fern- und / oder Nahverkehr, City-Logistik-

Zentrum), die Menge (Tonnen/Tag) und Art der beförderten Güter (Stückgut, Kurierdienst usw.) 

sowie die Größe bzw. Auslastung der eingesetzten Fahrzeuge. 

- Bei der Nutzungsart Produktion z.B. bestimmen die Faktoren Produktionsverfahren (z.B. material-

intensiv oder nicht materialintensiv), Wertschöpfung und Vertriebskonzept maßgeblich die Höhe 

des Lkw-Aufkommens mit. 

- Bei Dienstleistungen / Geschäften hängt das Verkehrsaufkommen u.a. von der Art der angebote-

nen Dienstleistung / Güter (z.B. Lebensmittel, Blumen), der Häufigkeit der Anlieferung (z.B. täg-

liche/wöchentliche Anlieferung) und dem Logistikkonzept ab (d.h. ob die Waren verschiedener Pro-

duzenten gesammelt in wenigen Lkw oder in vielen verschiedenen Lkw direkt vom Produzenten 

geliefert werden). 

Die Höhe des Lkw-Aufkommens im Fernverkehr hängt auch davon ab, ob alternative Verkehrsmittel 

(Bahn, Schiff) genutzt werden können. Voraussetzungen sind, dass ein Anschluß zur Bahn (Gleis-

anschluß, Bahnhof mit Güterabfertigung oder Umschlagstelle Schiene / Straße) bzw. Binnenschifffahrt 

(Hafen) vorhanden ist, die zu transportierenden Güter affin zum Bahn- oder Schifftransport sind (z.B. 

bündelungsfähige Güter) und diese Verkehrsmittel die Transportanforderungen (z.B. günstige Trans-
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portzeit und spätestmögliche Abfahrt bzw. frühestmögliche Ankunft) erfüllen. Die Nutzung alternativer 

Transportmittel kommt nur bei den Nutzungen Transport, Produktion und Handel (z.B. Versandhäuser) 

in Frage. Der Bahnanteil im Fernverkehr sollte beim Unternehmen erfragt werden. In der Regel beträgt 

er maximal 30%; in Einzelfällen bei auf Bahntransport spezialisierter Logistik sind Anteile von 70% 

möglich. Die Unsicherheiten bei der Abschätzung des Lkw-Aufkommens durch gewerbliche Nutzung 

können daher erheblich sein. Falls vorhanden oder erhältlich, sollte zusätzliche Information über das 

zu erwartende Verkehrsaufkommen in die Abschätzung einfließen, z.B. Lkw-Aufkommen von ver-

gleichbaren Einrichtungen an anderen Standorten. 

 

 

3.2. ZUSATZVERKEHRE RETTUNGSWACHE 

Für die Abschätzung der vorhabenbezogenen Kfz-Frequenzen der Rettungswache in den für die 

Bewertung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität maßgebenden Spitzenstunden am Morgen 

und am Nachmittag eines Normalwerktages wurden die von der Stadt Voerde / Ingenieurbüro Weber 

mit Schreiben vom 25. August 2021 übermittelten Beschreibungen der verkehrlichen Betriebsabläufe 

und Nutzungsvorgaben zugrunde gelegt. Im Ergebnis des Verkehrsgutachtens zum Bebauungsplan 

„Rettungswache Voerde“ wurden für die Spitzenstunden die in der Tabelle 2 übersichtlich dargestell-

ten Kfz-Verkehre ermittelt (vgl. abvi ambrosius blanke verkehrsplanung, Oktober 2021).  

 

 7.00 - 8.00 Uhr 16.00 - 17.00 Uhr 

 Ziel Quell Ziel Quell 

Beschäftigte 10 - - 10 

Einsatzfahrten DRK - Pkw 5 5 5 5 

Einsatzfahrten DRK - Lkw 2 2 2 2 

Einsatzfahrten Rettungswache 1 1 1 1 

 18 [2] 8 [2] 8 [2] 18 [2] 

Tabelle 2: Zusatzverkehre [Kfz/h] in den Spitzenstunden für die geplante Rettungswache (in 

Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 

 

 

3.3. ZUSATZVERKEHRE FÜR DAS B-PLANGEBIET 

Nach den Angaben der Stadt Voerde ist Ziel des Bebauungsplanes die Erweiterung des Gewerbe-

gebietes Grenzstraße um gewerbliche Flächen von ca. 1,6 ha. Hinsichtlich der Verkehrserzeugung 

werden nachfolgende Merkmalsausprägungen in Ansatz gebracht.  

Beschäftigtenverkehr 

 1,6 ha  

 40 Beschäftigte / ha (Maximalwert nach Erfahrungswerten der WFG) 
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 2,75 Wege / Beschäftigtem 

 90% Anwesenheit 

 70% MIV-Anteil 

 Besetzungsgrad 1,1 Personen / Pkw 

Auf dieser Grundlage ergibt sich an einem Normalwerktag folgendes Verkehrsaufkommen im 

Beschäftigtenverkehr: 

 1,6 ha x 40 Beschäftigte / ha = 64 Beschäftigte 

 64 Beschäftigte x 2,75 Wege x 90% x 70% MIV / 1,10 Pers./Pkw  100 Kfz-Fahrten/Tag,  

d.h. 50 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Besucher- / Kunden- und Geschäftsverkehr 

 1,5 Wege / Beschäftigtem (Mittelwert Kleingewerbe, Handwerk) 

 100% MIV-Anteil 

 Besetzungsgrad 1,4 Personen / Pkw 

Auf dieser Grundlage ergibt sich an einem Normalwerktag folgendes Verkehrsaufkommen im 

Kunden- und Besucherverkehr: 

 64 Beschäftigte x 1,5 Wege x 100% MIV / 1,4 Pers./Pkw  70 Kfz-Fahrten/Tag,  

d.h. 35 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Güterverkehr 

 1,0 Fahrten / Beschäftigtem 

 64 Beschäftigte x 1,0 = 64 Fahrten/Tag, d.h. 32 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

Das Verkehrsaufkommen bei einer allgemeinen gewerblichen Entwicklung der Projektfläche wird 

somit in der Überlagerung der unterschiedlichen Nutzer- / Fahrtzweckgruppen mit insgesamt 

117 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr in Ansatz gebracht, davon 85 Pkw/Tag und 32 Lkw/Tag. 

Die tageszeitliche Verteilung erfolgt auf Basis der Tagesganglinien nach Tabellen 3 und 4. In den 

maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunden am Morgen und am Nachmittag sind demnach folgende 

Zusatzverkehre zu erwarten (in Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr):  

 Zielverkehr       Quellverkehr     

7.00 - 8.00 Uhr: ........................... 24 [4] Kfz/h..................... 4 [2] Kfz/h 

16.00 - 17.00 Uhr: ......................... 4 [1] Kfz/h................... 23 [4] Kfz/h 

 _____________ _____________ 

Gesamtverkehr: ................... 117 [32] Kfz/Tag........... 117 [32] Kfz/Tag 

Tag 6.00 - 22.00 Uhr: .......... 117 [32] Kfz/16h........... 117 [32] Kfz/16h 

Nacht 22.00 - 6.00 Uhr: ................. - [-] Kfz/8h..................... - [-] Kfz/8h 
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 Zielverkehr Quellverkehr 

Stundenintervall Pkw Lkw Pkw Lkw 

0.00 - 1.00 - - - - 

1.00 - 2.00 - - - - 

2.00 - 3.00 - - - - 

3.00 - 4.00 - - - - 

4.00 - 5.00 - - - - 

5.00 - 6.00 - - - - 

6.00 - 7.00 16,78 12,84 1,73 2,79 

7.00 - 8.00 23,14 12,31 2,57 6,02 

8.00 - 9.00 16,07 11,12 3,93 8,81 

9.00 - 10.00 6,05 9,99 3,95 8,59 

10.00 - 11.00 4,89 10,16 4,33 9,82 

11.00 - 12.00 3,88 9,56 8,51 10,37 

12.00 - 13.00 6,07 8,17 8,72 6,80 

13.00 - 14.00 7,31 7,15 5,68 8,25 

14.00 - 15.00 3,95 8,33 5,89 10,99 

15.00 - 16.00 2,59 5,70 12,56 12,10 

16.00 - 17.00 3,29 3,17 22,74 11,15 

17.00 - 18.00 5,97 1,50 19,38 4,29 

18.00 - 19.00 - - - - 

19.00 - 20.00 - - - - 

20.00 - 21.00 - - - - 

21.00 - 22.00 - - - - 

22.00 - 23.00 - - - - 

23.00 - 24.00 - - - - 

 100% 100% 100% 100% 

Tabelle 3: Prozentuale Aufteilung [%] des Kfz-Verkehrs mit Differenzierung nach Fahrzeugarten für 

den Bereich Kleinteiliges Gewerbe, Werkstätten (Quelle: Programm Ver_Bau) 
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 Zielverkehr Quellverkehr 

Stundenintervall Pkw Lkw Σ Pkw Lkw Σ 

0.00 - 1.00 - - - - - - 

1.00 - 2.00 - - - - - - 

2.00 - 3.00 - - - - - - 

3.00 - 4.00 - - - - - - 

4.00 - 5.00 - - - - - - 

5.00 - 6.00 - - - - - - 

6.00 - 7.00 14 4 18 2 1 3 

7.00 - 8.00 20 4 24 2 2 4 

8.00 - 9.00 14 3 17 3 3 6 

9.00 - 10.00 5 3 8 3 3 6 

10.00 - 11.00 4 3 7 4 3 7 

11.00 - 12.00 3 3 6 7 3 10 

12.00 - 13.00 5 3 8 7 2 9 

13.00 - 14.00 6 2 8 5 3 8 

14.00 - 15.00 4 3 7 5 3 8 

15.00 - 16.00 2 2 4 11 4 15 

16.00 - 17.00 3 1 4 19 4 23 

17.00 - 18.00 5 1 6 17 1 18 

18.00 - 19.00 - - - - - - 

19.00 - 20.00 - - - - - - 

20.00 - 21.00 - - - - - - 

21.00 - 22.00 - - - - - - 

22.00 - 23.00 - - - - - - 

23.00 - 24.00 - - - - - - 

 85 32 117 85 32 117 

Tabelle 4: Verteilung des Zusatzverkehrs [Kfz] nach Fahrzeugarten für eine gewerbliche Nutzung 

mit einem Schwerpunkt aus dem Bereich Kleinteiliges Gewerbe, Werkstätten 
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3.4 VERTEILUNG DER ZUSATZVERKEHRE 

Die Verteilung der vorhabenbezogenen Kfz-Verkehre erfolgt nach Einschätzung der Verkehrslage-

gunst mit folgender Richtungsverteilung.  

Der Zielverkehr (Zufluss) erreicht das geplante Vorhaben zu  

 20% aus westlicher Richtung über den Hammweg (L463), 

 15% aus nördlicher Richtung über die Hindenburgstraße (B8), 

 50% aus östlicher Richtung über den Hammweg (L463), 

 15% aus südlicher Richtung über die Hindenburgstraße (B8). 

Der Quellverkehr (Abfluss) verlässt das geplante Vorhaben zu  

 20% in westliche Richtung über den Hammweg (L463), 

 15% in nördliche Richtung über die Hindenburgstraße (B8), 

 50% in östliche Richtung über den Hammweg (L463), 

 15% in südliche Richtung über die Hindenburgstraße (B8). 
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4. PROGNOSE-VERKEHRSBELASTUNGEN 

Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen zugrunde gelegten PROGNOSE-Verkehrsbelastungen 

ergeben sich durch die Überlagerung der Vorbelastung (Zählwerte vom 22. Juni 2021 zuzüglich einer 

pauschalen Erhöhung um 10% für mögliche coronabedingten Einflüsse sowie allgemeinen Ver-

kehrszunahmen bis zum Jahr 2030) mit den Zusatzverkehren der geplanten Nutzungen. In den 

maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunden eines Normalwerktages werden folgende Verkehrs-

zunahmen angesetzt. 

Grenzstraße / Hammweg (L463) 

Morgenspitze 

Analyse ................................................................ 628 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................... 64 Kfz/h ........ 10,2 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 22 Kfz/h .......... 3,5 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 28 Kfz/h .......... 4,5 % 

Prognose ............................................................. 742 Kfz/h ........ 18,2 % 

Nachmittagsspitze 

Analyse ............................................................. 1.076 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 108 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 22 Kfz/h .......... 2,0 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 27 Kfz/h .......... 2,5 % 

Prognose .......................................................... 1.233 Kfz/h ........ 14,6 % 

Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) 

Morgenspitze 

Analyse ............................................................. 1.702 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 171 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 18 Kfz/h .......... 1,1 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 23 Kfz/h  ......... 1,4 % 

Prognose .......................................................... 1.914 Kfz/h ........ 12,5 % 

Nachmittagsspitze 

Analyse ............................................................. 2.191 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 220 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 18 Kfz/h .......... 0,8 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 21 Kfz/h .......... 1,0 % 

Prognose .......................................................... 2.450 Kfz/h ........ 11,8 % 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die Zusatzverkehre sowohl aus der geplanten Rettungs-

wache als auch der geplanten gewerblichen Nutzungen innerhalb des-B-Plangebiete Nr. 141 nur 

einen geringen Anteil der Gesamtverkehrszunahmen an beiden Knotenpunkten ausmachen. Die Ver-

kehrszunahmen im Lastfall Prognose durch allgemeine Verkehrszunahmen bis zum Bezugsjahr 2030 
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einschließlich eines möglichen Coronaeinflusses bezogen auf die Zähldaten vom Juni 2021 fallen in 

beiden Spitzenstunden deutlich stärker aus. Der vorhabenbedingte Einfluss der geplanten Rettungs-

wache und des geplanten Gewerbegebietes südlich Kleiner Kiwitt ist demgegenüber in einer Größen-

ordnung von Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung einzustufen und liefert 

insgesamt keinen signifikant spürbaren Einfluss zur Bewertung der Gesamtsituation an den beiden 

Knotenpunkten.  
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Abbildung 7: Prognose-Verkehrsbelastungen [Kfz/h] an den unmittelbar betroffenen Knotenpunk-
ten in den Spitzenstunden (in Klammern: Anzahl der Fahrzeuge im Schwerverkehr) 
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5. LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNGEN NACH HBS 

5.1 GRUNDLAGEN DER BERECHNUNGEN 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit an den unmittelbar betroffenen Knotenpunkten erfolgt auf der 

Grundlage der Berechnungsverfahren nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrs-

anlagen HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) mit Hilfe von EDV-

gestützten Rechenprogrammen der Technischen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Werner 

Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik).  

Als wesentliches Kriterium zur Beschreibung der Qualität des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten 

ohne Lichtsignalanlage wird die mittlere Wartezeit der Kraftfahrzeugströme angesehen. Maßgeblich 

sind dabei die Wartezeiten bei gegebenen Weg- und Verkehrsbedingungen sowie bei guten Straßen-, 

Licht- und Witterungsverhältnissen. Bei Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage ist es auf Grund der 

straßenverkehrsrechtlich festgelegten Rangfolge der Verkehrsströme nicht möglich, das Qualitäts-

niveau für einzelne Verkehrsströme durch Steuerungsmaßnahmen zu beeinflussen. Daher ist die 

Qualität des Verkehrsablaufs jedes einzelnen Nebenstroms getrennt zu berechnen. Bei der zusam-

menfassenden Beurteilung der Verkehrssituation in einer untergeordneten Zufahrt ist die schlechteste 

Qualität aller beteiligten Verkehrsströme für die Einstufung des gesamten Knotenpunktes maßgebend. 

Als maximaler Grenzwert einer ausreichenden Verkehrsqualität wird für jeden Fahrzeugstrom eines 

Knotenpunktes 45 s Wartezeit angesetzt (vgl. Brilon, Großmann, Blanke, 1993 und HBS, 2001). Die 

einzelnen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A bis F, mit den in der Tabelle 5 dargestellten Grenz-

werten der mittleren Wartezeit, können folgendermaßen charakterisiert werden. 

Stufe A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passie-

ren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

Stufe B: Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom bevorrechtig-

ten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

Stufe C: Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von 

bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt 

zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch 

bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt. 

Stufe D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenströmen muss Haltevorgänge, 

verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Verkehrsteilnehmer 

können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein 

merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der 

Verkehrszustand ist noch stabil. 

Stufe E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die 

Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Ver-

schlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch (d.h. ständig 

zunehmende Staulänge) führen. Die Kapazität wird erreicht. 

Stufe F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je 

Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für diesen Verkehrs-

strom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Warte-

zeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken 

im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 
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Die Qualitätsstufe D beschreibt die Mindestanforderungen an die Verkehrsqualität eines Knoten-

punktes bzw. eines Verkehrsstroms. Sie sollte im Allgemeinen auch in der Spitzenstunde für alle 

Ströme an einem Knotenpunkt eingehalten werden. Die Stufe E sollte nur in besonderen Ausnahme-

fällen einer Bemessung zugrunde gelegt werden. 

 

Qualitätsstufe Mittlere Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 10 sec 

 20 sec 

 30 sec 

 45 sec 

E 

F 

> 45 sec 

-- 

Tabelle 5: Grenzwerte der mittleren Wartezeit für Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn an Knoten-

punkten ohne Lichtsignalanlage und Kreisverkehrsplätzen für verschiedene Qualitäts-

stufen (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

Die Regelungsart „rechts vor links“ nach § 8 StVO Abs. 1 (alle Knotenpunktzufahrten sind gleich-

rangig) erlaubt keine feste Zuordnung von Haupt- und Nebenströmen. Das HBS-Verfahren verzichtet 

deshalb auf eine Berechnung der Kapazität. Es stützt sich pragmatisch auf eine einfach zu ermittelnde 

Eingangsgröße der Summe der Kfz-Verkehrsstärken aller Zufahrten. Das Verfahren gilt nur für 

Knotenpunkte mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h und bis zu vier einstrei-

figen Knotenpunktzufahrten. Mit der Eingangsgröße der Summe der Kfz-Verkehrsstärken aller Zufahr-

ten wird die größte mittlere Wartezeit in einer der Zufahrten ermittelt. Diese wird einer Qualitätsstufe 

des Verkehrsablaufs nach Tabelle 6 zugeordnet. In dem Bereich der Qualitätsstufe F funktioniert die 

Regelungsart „rechts vor links“ nicht mehr. 

 

Qualitätsstufe Kreuzung  

Mittlere Wartezeit 

Einmündung 

Mittlere Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 10 sec 

 15 sec 

 20 sec 

 10 sec 

 15 sec 

E 

F 

 25 sec 

> 25 sec 

 20 sec 

> 20 sec 

Tabelle 6: Grenzwerte der mittleren Wartezeit an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage mit 

Rechts-vor-Links-Regelung für verschiedene Qualitätsstufen 

(Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

Da in Knotenzufahrten und vor Fußgängerfurten Sperrungen und Freigaben in ständiger Folge wech-

seln, ergeben sich an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen zwangsläufig Behinderungen (Warte-
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vorgänge) für die einzelnen Verkehrsteilnehmer. Als Kriterium zur Beschreibung der Verkehrsqualität 

wird die Wartezeit verwendet. Beim Kfz-Verkehr und bei Fahrzeugen des ÖPNV gilt als Kriterium die 

mittlere Wartezeit auf einem Fahrstreifen. Bei Fußgänger- und Radverkehrsströmen gilt als Kriterium 

die maximale Wartezeit, die auf die vollständige Querung einer Zufahrt bezogen ist. Das gilt für den 

Radverkehr auch dann, wenn er auf der Fahrbahn gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr geführt wird. Über 

die Verkehrsqualität hinaus ist die Länge des Rückstaus von Bedeutung. Sie kann für die Bemessung 

von Knotenpunkten maßgebend werden, wenn die Gefahr besteht, dass hierdurch andere Verkehrs-

ströme oder der Verkehrsfluss an einem benachbarten Knotenpunkt beeinträchtigt werden. Zur Eintei-

lung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs gelten für die einzelnen Verkehrsarten die Grenzwerte 

der mittleren oder der maximalen Wartezeit nach Tabelle 7. Als maximaler Grenzwert einer ausrei-

chenden Verkehrsqualität wird im Kraftfahrzeugverkehr eine mittlere Wartezeit von 70 s Wartezeit 

angesetzt (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015). 

 

Qualitätsstufe Kfz-Verkehr 

Mittlere Wartezeit 

ÖPNV auf 

Sonderfahrstreifen 

Mittlere Wartezeit  

Fußgänger- und 

Radverkehr 

Maximale Wartezeit 

A 

B 

C 

D 

 20 sec 

 35 sec 

 50 sec 

 70 sec 

 5 sec 

 15 sec 

 25 sec 

 40 sec 

 30 sec 

 40 sec 

 55 sec 

 70 sec 

E 

F 

> 70 sec 

- 

 60 sec 

> 60 sec 

 85 sec 

> 85 sec 

Tabelle 7: Grenzwerte der mittleren Wartezeit an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage für ver-

schiedene Qualitätsstufen 

(Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

Die einzelnen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A bis F, mit den in der Tabelle 7 dargestellten 

Grenzwerten der mittleren Wartezeit, können folgendermaßen charakterisiert werden. 

Stufe A: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr kurz. 

Stufe B: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle während 

der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können in 

der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.  

Stufe C: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer spürbar. Nahezu alle 

während der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Verkehrsteil-

nehmergruppen können in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Auf dem be-

trachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein 

Rückstau auf.  

Stufe D: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rück-

stau auf. 
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Stufe E: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit in den meisten 

Umläufen ein Rückstau läuft. 

Stufe F: Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang. Auf dem 

betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazität im Kfz-Verkehr überschritten. Der Rückstau 

wächst stetig. Die Kraftfahrzeuge müssen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrücken 

Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit von signalisierten Knotenpunkten können Formblätter 

nach den Berechnungsverfahren des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) verwendet werden.  

Formblatt: Ausgangsdaten 

Dargestellt sind für jede Signalgruppe Angaben zur Verkehrsbelastung (q) in Kfz/h mit 

Anteil des Schwerverkehrs (SV) in % auf der Grundlage der Analyse- bzw. Prognose-

Verkehrsbelastungen, die vorhandenen Grünzeiten (tF) auf Basis des aktuellen 

Signalprogramms sowie die Kennzeichnung von Mischfahrstreifen (MIF) mit entspre-

chender Sättigungsverkehrsstärke (qs).  

Formblatt: Mischfahrstreifen 

Die Sättigungsverkehrsstärke für Mischfahrstreifen wird aus den unterschiedlichen 

Parametern für die unterschiedlichen Fahrtrichtungen berechnet. Neben den Angaben 

zur Verkehrsbelastung (q und SV) wird in der Berechnung im Allgemeinen der Einfluss 

der Fahrstreifenbreite, des Abbiegeradius, der Fahrbahnlängsneigung und des Fuß-

gängerverkehrs berücksichtigt.  

Formblatt: Berechnung der Sättigungsverkehrsstärke und Ermittlung der maßgebenden Ströme 

Auf der Grundlage der Ausgangsdaten werden die Angleichungsfaktoren, die Sätti-

gungsverkehrsstärken sowie die Flussverhältnisse bestimmt. Gegebenenfalls ergeben 

sich gewisse Einflüsse durch querende Fußgänger, durch die Längsneigung und die 

Fahrstreifenbreite. Die Sättigungsverkehrsstärken werden in zahlreichen Anwen-

dungsfällen nur durch die Grünzeiten und die Schwerverkehrsanteile bestimmt.  

Formblatt: Bewertung der Verkehrsqualität im Kfz-Verkehr 

Vorgaben für die Berechnungen pro Signalgruppe bzw. Fahrstreifen sind die Um-

laufzeit (tu), der Untersuchungszeitraum (i.a. T = 60 min), die vorhandenen Frei-

gabezeiten (tF), die Verkehrsbelastungen (q) und die Sättigungsverkehrsstärken (qs). 

Bei Eingabe der statischen Sicherheit (S) gegen Überstauung wird die Länge des er-

forderlichen Stauraums für den Fahrstreifen ermittelt.  

Maßgebendes Bewertungskriterium für die Einstufung des Verkehrsablaufes nach 

Qualitätsstufen (QSV) ist die mittlere Wartezeit (w) im Kfz-Verkehr. 

Formblatt: Bedingt verträgliche Linksabbieger 

Dieses Formblatt wird verwendet für Linksabbiegeströme, denen keine eigene Phase 

zur Verfügung steht und zusammen mit dem Gegenverkehr freigegeben werden.  

In Abhängigkeit von den Verkehrsbelastungen im Linksabbiegestrom und im Gegen-

verkehr sowie den signaltechnischen Vorgaben (Vorlaufzeit für die Linksabbieger, 

Freigabezeit mit Durchsetzen und Nachlaufzeit für die Linksabbieger) werden u.a. die 
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mittleren Wartezeiten, die Stufe der Verkehrsqualität und die Stauraumlänge berech-

net.  

Sofern Linksabbiegen mit Durchsetzen zu berücksichtigen ist, sind die Ergebnisse für 

die entsprechende Signalgruppe in dem Formblatt „Bewertung der Verkehrsqualität“ 

nicht enthalten, da hier die Wartepflicht gegenüber dem Gegenverkehr innerhalb der 

Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Die maßgebenden Berechnungsergeb-

nisse (Wartezeiten, Staulängen, Qualitätsstufen) sind dann in dem Formblatt „Bedingt 

verträgliche Linksabbieger“ dokumentiert. Dieser Einfluss wird jeweils in einer 

zusammenfassenden Tabelle der Berechnungsprotokolle berücksichtigt. 

Für eine überschlägige Bewertung der Grundleistungsfähigkeit signalisierter Knotenpunkte kann 

grundsätzlich auch das Verfahren der Addition kritischer Fahrzeugströme AKF nach Gleue angewen-

det werden. Dieses Verfahren findet in der Regel Anwendung bei der Vordimensionierung von neuen 

Knotenpunkten sowie in Fällen, in denen für den zu betrachtenden Knotenpunkt keine Festzeit-

programme zur Verfügung stehen oder eine verkehrsabhängige Steuerung der Signalanlagen erfolgt. 

Das AKF- Verfahren basiert auf der Tatsache, dass bei Lichtsignalanlagen miteinander verträgliche 

Verkehrsströme (ohne Konflikte) grundsätzlich gemeinsam freigegeben werden können. Die Verkehrs-

stärken miteinander unverträglicher Ströme werden addiert, um so die Summe der insgesamt abzufer-

tigenden Fahrzeugeinheiten je Zeitintervall (maßgebende Spitzenstunde) zu ermitteln. Dabei wird die 

Geometrie durch die Anzahl der Fahrspuren, die für einzelne Verkehrsbeziehungen zur Verfügung 

stehen, berücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt dann anhand der zur Verfügung stehenden Freigabe-

zeit in einer Stunde und des Zeitbedarfs der Fahrzeuge zum Passieren des Knotens.  

 

Qualitätsstufe Kapazitätsreserve [%] 

A 

B 

C 

D 

> 50 % 

 50 % 

 35 % 

 20 % 

E 

F 

 10 % 

 0 % 

Tabelle 8: Grenzwerte der Kapazitätsreserven für Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage für ver-

schiedene Qualitätsstufen auf Basis der rechnerisch ermittelten Kapazitätsreserven 

nach dem AKF-Verfahren 

Eingangsgrößen für die Anwendung des AKF-Verfahrens sind die Sättigungsverkehrsstärke qs bzw. 

der Zeitbedarfswerts tB, die Umlaufzeit tu und die Summe der Zwischenzeiten tz. Mit diesen Parame-

tern ergibt sich die mögliche Leistungsfähigkeit LK eines Knotenpunktes (Konfliktpunktes) zu 

LK = qs / tu  (tu -  tz) 

In Anlehnung an die Qualitätsstufeneinteilung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßen-

verkehrsanlagen HBS wird auch für die überschlägige Bewertung der Leistungsfähigkeit signalisierter 
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Knotenpunkte auf der Grundlage des vereinfachten AKF-Verfahrens ein stufenweises Bewertungs-

verfahren vorgeschlagen, und zwar auf Basis des Bewertungskriterium der rechnerisch ermittelten 

Kapazitätsreserven. Für die Abgrenzung der einzelnen Qualitätsstufen A bis F werden die in der 

Tabelle 8 vorgeschlagenen Grenzwerte in Ansatz gebracht. 
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5.2 HAMMWEG (L 463) / GRENZSTRASSE  

Grundlage der Leistungsfähigkeitsüberprüfung des Knotenpunktes Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

ist der bestehende Kreisverkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten, einstreifiger Kreis-

fahrbahn und einem Außendurchmesser von 40 m. Die Berechnungsprotokolle der Leistungsfähig-

keitsberechnungen für die betrachteten Spitzenstunden sind im Anhang 3 dokumentiert. Die Berech-

nungsergebnisse sind in den Tabellen 9 und 10 noch einmal übersichtlich zusammengefasst.  

 

Morgenspitze 
Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 

Stufe der 

Verkehrsqualität 

Kapazitätsreserve 

[Fz/h] 

Tabelle 9: Mittlere Wartezeiten, Qualitätsstufen und Kapazitätsreserven am Kreisverkehr 
Hammweg (L463) / Grenzstraße in der Morgenspitze 

 In allen Kreiszufahrten kann die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer den Kreisverkehr sowohl in 

der Morgenspitze als auch in der Nachmittagsspitze in beiden Lastfällen Vorbelastung und 

Prognose nahezu ungehindert passieren. Die Wartezeiten sind in allen Zufahrten sind mit 

weniger als 10 sec/Fz nur sehr kurz. Die Verkehrsqualität ist in allen Zufahrten in allen unter-

suchten Zeitintervallen als sehr gut (Stufe A) zu bezeichnen.  

 Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 45 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird 

in allen Kreiszufahrten deutlich unterschritten.  

 Die Kapazitätsreserven liegen in den einzelnen Kreiszufahrten in der Morgenspitze bei deutlich 

mehr als 700 Fz/h und in der Nachmittagsspitze bei mehr als 500 Fz/h.  

 Der Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße ist in seiner bestehenden Ausbauform als 

Kreisverkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten und einstreifiger Kreisfahrbahn nach 

den vorliegenden HBS-Berechnungen auch unter den Prognose-Verkehrsbelastungen als deut-

lich leistungsfähig zu bezeichnen. 

 

 

 

V
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n
g

 Hammweg L463 (West) 4,0 A 908 

Hammweg L463 (Ost) 4,5 A 809 

Grenzstraße 4,0 A 893 

    

P
ro

g
n

o
s
e

 

Hammweg L463 (West) 4,0 A 890 

Hammweg L463 (Ost) 4,7 A 765 

Grenzstraße 4,1 A 874 
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Nachmittagsspitze 
Mittlere Wartezeit 

[sec/Fz] 

Stufe der 

Verkehrsqualität 

Kapazitätsreserve 

[Fz/h] 

Tabelle 10: Mittlere Wartezeiten, Qualitätsstufen und Kapazitätsreserven am Kreisverkehr 
Hammweg (L 463) / Grenzstraße in der Nachmittagsspitze 

 

 

 

 

V
o
rb

e
la
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n
g

 Hammweg L463 (West) 5,1 A 711 

Hammweg L463 (Ost) 5,7 A 634 

Grenzstraße 5,9 A 614 

    

P
ro

g
n

o
s
e

 

Hammweg L463 (West) 5,3 A 682 

Hammweg L463 (Ost) 5,8 A 620 

Grenzstraße 6,3 A 571 
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5.3 HINDENBURGSTRASSE (B8) / HAMMWEG (L 463)  

Grundlage der Leistungsüberprüfung des Knotenpunktes Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) 

sind die vom Landesbetrieb Strassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein zur Verfügung gestell-

ten signaltechnischen Unterlagen (Anhang 4). Detaillierte Festzeitprogramme für die Spitzenstunden 

am Morgen und am Nachmittag liegen nicht vor; daher werden für die HBS-Berechnungen die ´Festen 

Freigabezeiten´ (vgl. Tabelle 3 im Anhang 4) aus den Parametersätzen 4 (Morgenspitze) und 5 (Nach-

mittagsspitze) zugrunde gelegt (vgl. Abbildung 9 und 10).  

Die Ergebnisprotokolle der Leistungsfähigkeitsüberprüfung sind im Anhang 5 dokumentiert. Die 

wesentlichen Berechnungsergebnisse (mittlere Wartezeiten als wichtiges Kriterium zur Bewertung des 

Verkehrsablaufs, Stufe der Verkehrsqualität und Rückstaulängen) sind in der Tabelle 11 noch einmal 

übersichtlich zusammengefasst. 

 

 

 
 

 
 

  Hindenburgstraße B 8 

K1 

 Hammweg L 643 

Hindenburgstraße B 8  

Hammweg L 643  

K4L 

K2L K2 

K3 

K4 

K1L 

K3L 

 
 

Abbildung 8 : Bezeichnung der Kfz-Signalgruppen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / 
Hammweg (L 463) 
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         10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140         

  

 K1 
 0    45               

   

                        

                                 

  

 
K1L 

 0 15                      

                        

                                 

  

 K2 
   22      82                

                        

                                

  

 
K2L 

       52 66                 

                        

                                

  

 K3 
         89   105             

                        

                                

  

 
K3L 

         89 96               

                        

                                

  

 K4 
           103  128           

                        

                                

  

 
K4L 

            110  125           

                        

                                

Abbildung 9: Kfz-Grünzeiteinstellungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 
(L 463) in der Morgenspitze auf Grundlage der ´Festen Freigabezeiten´ 

 Die detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen verdeutlichen, dass in der Morgenspitze in 

den beiden Zufahrten der Hindenburgstraße mit den zugrunde gelegten Grünzeiten ausrei-

chende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden können. Der Schwellenwert einer ausreichen-

den Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird in diesen Verkehrsströmen unter-

schritten. 

 In den beiden Nebenrichtungen des Hammweges zeigen die HBS-Berechnungen für die Mor-

genspitze jedoch, dass bereits in der Vorbelastung der Schwellenwert einer ausreichenden 

Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit in der westlichen Zufahrt (Signalgruppe K3 

und K3L) sowie im Linksabbiegestrom der östlichen Zufahrt (Signalgruppe K4L) überschritten 

wird. Die Verkehrsqualität ist demnach bereits in der Vorbelastung als nicht ausreichend einzu-

stufen.  

 Bedingt durch die geplanten gewerblichen Nutzungen werden sich Kfz-Frequenzen den Kno-

tenpunkt zwangsläufig erhöhen. Diese Verkehrszunahmen führen jedoch zu keiner wesent-

lichen Veränderung der Verkehrsqualität.  

 In der Nachmittagsspitze weisen die HBS-Berechnungen in der Vorbelastung auch für den 

Geradeaus-/Rechtsabbiegestrom in der südlichen Zufahrt Hindenburgstraße eine nicht ausrei-
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chende Verkehrsqualität der Stufe E auf. Dieser Strom wird durch das geplante Vorhaben 

jedoch nicht zusätzlich belastet. 

 In der Nachmittagsspitze führen die Zusatzverkehre der geplanten gewerblichen Nutzungen in 

den betroffenen Verkehrsströmen zu leichten Erhöhungen der mittleren Wartezeiten. Diese 

Zunahmen der Wartezeiten führen jedoch zu keinen signifikant spürbaren Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit.  

 Bei der Bewertung und Interpretation der Rechenergebnisse ist grundsätzlich zu beachten, 

dass in den Nebenrichtungen des Hammweges die hohen Wartezeiten weitgehend auf die 

langen Grünzeiten in den Hauptrichtungen der Hindenburgstraße und die damit verbundenen 

langen Umlaufzeiten zurückzuführen sind.  

 Aufgrund relativ geringer Qualitätseinbußen ist davon auszugehen, dass durch geringe Grün-

zeitanpassungen für den Knotenpunkt auch im Prognose-Fall unter den dargestellten Rahmen-

bedingungen eine grundsätzlich ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden kann.   

 

                                

 
         10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140         

  

 K1 
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K1L 
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Abbildung 10: Kfz-Grünzeiteinstellungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 
(L 463) in der Nachmittagsspitze auf Grundlage der ´Festen Freigabezeiten´ 
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Morgenspitze Vorbelastung  Prognose 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

 

Signalgruppe K1 455 45,8 142 C 464 46,8 147 C 

 

Signalgruppe K1L 36 54,8 23 D 36 54,8 23 D 

 

Signalgruppe K2 702 47,2 220 C 702 47,2 220 C 

 

Signalgruppe K2L 91 62,0 42 D 100 64,0 47 D 

 

Signalgruppe K3 173 85,8 84 E 178 91,6 89 E 

 

Signalgruppe K3L 46 72,6 28 E 50 75,4 31 E 

 

Signalgruppe K4 238 63,4 96 D 252 67,3 103 D 

 

Signalgruppe K4L 132 70,4 62 E 132 70,4 62 E 

 

Nachmittagsspitze Vorbelastung  Prognose 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

Kfz- 
Belas-
tung 

[sec] 

Mittlere 
Wartezeit 

 

[sec/Fz] 

95%-
Stau-
länge 

[m] 

Qualitäts-
stufe 

 

Signalgruppe K1 615 68,9 222 D 618 70,8 226 E 

 

Signalgruppe K1L 114 62,2 53 D 114 62,2 53 D 

 

Signalgruppe K2 708 94,2 295 E 708 94,2 295 E 

 

Signalgruppe K2L 129 67,4 56 D 132 68,4 58 D 

 

Signalgruppe K3 304 105,3 143 E 326 145,0 180 E 

 

Signalgruppe K3L 59 68,9 32 D 67 72,0 36 E 

 

Signalgruppe K4 263 57,8 98 D 266 58,3 100 D 

 

Signalgruppe K4L 219 140,3 126 E 219 140,3 128 E 

Tabelle 11: Kenngrößen des Verkehrsablaufs am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hamm-
weg (L 463) in den Spitzenstunden 
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6. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 

Die Stadt Voerde stellt zur Zeit den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner Kiwitt“ 

auf. Durch ihn sollen auf einer Fläche von 1,6 ha gewerbliche Flächen südlich des vorhandenen 

Gewerbegebietes Grenzstraße entwickelt werden. Die Kfz-seitige Anbindung des Plangebietes ist 

über einen Anschluss an die Straße Kleiner Kiwitt geplant. Von dort verteilt sich der Kfz-Verkehr über 

die Grenzstraße aus/in Richtung Westen sowie aus/in Richtung Süd mit Anschluss an die L 463 und 

die B 8. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist der Nachweis einer angemessenen Verkehrs-

erschließung zu erbringen. Hierzu ist die Vorbelastung der Knotenpunkte Hammweg (L 463) / Grenz-

straße und Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) zu ermitteln und mit den Neuverkehren der 

zusätzlichen gewerblichen Nutzungen zu maßgebenden Prognose-Verkehrsbelastungen zu über-

lagern. Darüber hinaus sind in den Prognose-Frequenzen die Zusatzverkehre einer geplanten 

Rettungswache auf einer Fläche westlich der Grenzstraße und nördlich des Hammweges zu berück-

sichtigen. Auf der Basis der Prognose-Frequenzen ist dann die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität 

und Sicherheit der bestehenden Knotenpunkte Hammweg (L 463) / Grenzstraße und Hindenburg-

straße (B 8) / Hammweg (L 463) zu bewerten. 

Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden am Donnerstag, den 22. Juni 2021 an 

den Knotenpunkten Hammweg L 463 / Grenzstraße und Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 in 

den Zeiträumen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr am Morgen sowie zwischen 15.00 und 18.00 Uhr am 

Nachmittag Verkehrszählungen durchgeführt. Die Spitzenstunden treten am Knotenpunkt Hammweg 

L 463 / Grenzstraße am Morgen zwischen 7.30 und 8.30 Uhr und am Nachmittag zwischen 15.45 und 

16.45 Uhr sowie am Knotenpunkt Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 am Morgen zwischen 7.15 

und 8.15 Uhr und am Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr auf.  

Bei der Bewertung und Interpretation der Zählergebnisse ist zu beachten, dass durch die Corona-

Krise im Jahr 2020 zum Teil signifikante Einschränkungen und Veränderungen im Privat- und Arbeits-

leben aufgetreten sind, die sich auf das Verkehrsaufkommen im Kfz-Verkehr auswirken. Zum Zeit-

punkt der Erhebungen vor Ort im Juni 2021 waren zahlreiche Menschen teilweise in Kurzarbeit oder 

im Homeoffice, die Schulen, Kindergärten und sonstige Bildungseinrichtungen waren noch nicht 

wieder im Vollbetrieb und auch Gastronomiebetriebe und Freizeiteinrichtungen waren zum Teil nur 

eingeschränkt geöffnet. Dies wirkt sich auch auf den Personenverkehr in der Stadt Voerde und in dem 

unmittelbar betroffenen Umfeld aus. Nach den Auswertungen des Instituts der deutschen Wirtschaft 

machen beispielsweise Fahrten zum Zwecke von Freizeitaktivitäten und Erledigungen laut einer im 

Jahr 2017 durchgeführten Erhebung im Auftrag des Verkehrsministeriums bereits etwa 32 Prozent des 

Pkw-Verkehrs in Deutschland aus. Diese Fahrten sind durch die Corona-Krise beeinträchtigt. Eben-

falls eingeschränkt sind Fahrten zur Arbeit (23 Prozent) und dienstliche Fahrten (19 Prozent). Damit 

war zum Zeitpunkt der Erhebung trotz weitreichender Lockerungen ein Teil des Pkw-Verkehrs von den 

Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen.  

Die Darstellung der Veränderungen im Kfz-Verkehr aus den Veröffentlichungen der Bundesanstalt für 

Straßenwesen von Erfahrungswerten aus dem gesamten Bundesgebiet verdeutlicht, dass während 

der Osterzeit im Zeitraum Mitte April 2020 mit ca. 55% der insgesamt stärkste Rückgang an den 

348 DZ/AMS festgestellt wurde. Danach waren die Rückgänge immer geringer ausgeprägt und lagen 

im Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni bei nur ca. 10%.  
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Eine insgesamt rückläufige Tendenz zeigt sich auch in den Veröffentlichungen des Instituts der deut-

schen Wirtschaft. Dort erfolgte eine Analyse auf der Basis von 78 Zählbereichen auf Bundesfern-

straßen in NRW. Mit diesen Daten lassen sich die Veränderungen der Lkw- und Pkw-Mengen zwi-

schen den Jahren 2020 und 2018 in den einzelnen Kalenderwochen berechnen. Im Zuge der Corona-

Pandemie im Jahr 2020 erfolgte von Seiten der Politik zu Beginn eine schrittweise Einschränkung des 

öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Als ersten besonders großen Einschnitt in dieser Zeit ist das 

bundesweite Kontaktverbot zu Beginn der 13.Kalenderwoche Ende März zu nennen. In dieser Woche 

ist sowohl die Menge an Lkw- als auch an Pkw-Verkehr massiv eingebrochen; das Minus belief sich 

bei den Lkws auf 20 Prozent, bei den Pkws sogar auf knapp 60 Prozent. Im Durchschnitt der 13. bis 

24. Kalenderwoche liegt der Rückgang bei den Lkws bei 24 Prozent und bei den Pkws sogar bei 48 

Prozent, welcher als Effekt der Nachfrage- und Angebotsschocks der Pandemie zu verzeichnen ist. Zu 

erkennen ist aber auch eine insgesamt stetig rückläufige Tendenz bzw. umgekehrt ein ständiges 

Ansteigen der Kfz-Frequenzen in den vergangenen Wochen von Ende März bis Anfang Juni 2020.  

Die vorgenannten Daten und Veränderungen ergeben sich aus den Auswertungen im Autobahn- und 

Fernstraßennetz. Innerhalb des Nahbereiches und somit für kürzere Wegstrecken sind coronabedingt 

darüber hinaus auch spürbare Änderungen in der Verkehrsmittelwahl zu verzeichnen. So ist mit 

Beginn der Corona-Krise ein extremer Rückgang der ÖPNV-Nutzer eingetreten, beispielsweise 

meldeten die Berliner Verkehrsbetriebe einen Rückgang der Fahrgäste um 70 bis 75 Prozent, mit der 

Folge, dass die Fahrpläne teilweise erheblich eingeschränkt wurden. Ein extremer Rückgang der 

ÖPNV-Nutzer mit Beginn der Corona-Krise wird auch von der Stadt Herne bestätigt. Die HCR hatte im 

Stadtgebiet der Stadt Herne einen Rückgang der Fahrgäste um 70-75% in den ersten zwei Wochen 

des ersten Lockdowns Ende März 2020 ermittelt. Bis Ende Juli/Anfang August 2020 konnte aber 

wieder ein Fahrgastaufkommen von durchschnittlich rd. 80% erreicht werden (ohne Schülerverkehre). 

Ein Großteil dieser früheren ÖPNV-Kunden nutzt stattdessen den Pkw und begünstigt demnach in der 

Tendenz wiederum einen Anstieg der Kfz-Frequenzen. Gleichzeitig ist ein spürbarer Anstieg im Rad-

verkehr zu beobachten, nicht nur im Freizeitverkehr sondern auch im Alltags- und Berufsverkehr. Die 

Mobilitätsveränderung wird daher im Nahbereich durch sehr vielfältige Einflüsse gekennzeichnet. 

Die im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten tragen insgesamt durchaus dazu bei, dass das Ver-

kehrsaufkommen im Pkw-Verkehr durch die Corona-Pandemie reduziert wird. Nach den Erfahrungs-

werten der Gutachten durch Gegenüberstellung eigener aktueller Zählungen mit Zähldaten vor der 

Corona-Krise ist beispielsweise im Zeitraum Anfang / Mitte Mai 2020 bis zu 30% weniger Kfz-Verkehr 

und im Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni 2020 bis zu 10% weniger Kfz-Verkehr aufgetreten.  

Für die Abschätzung der Verkehrsbelastungen im Lastfall Prognose-Null können im Grundsatz gewis-

se Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung in Bezug auf die durch Zählung 

vor Ort erhobenen Verkehrsdaten sowie allgemeine Verkehrsveränderungen z.B. durch weiterhin stei-

gende Mobilität und Motorisierung bzw. veränderte Verkehrsmittelwahl nicht ausgeschlossen werden. 

Durch die Berücksichtigung eines zuvor beschriebenen „Corona-Faktors“ kann durchaus davon aus-

gegangen werden, dass damit bereits ein gewisser Anteil allgemeiner Verkehrszunamen berücksich-

tigt ist.  

Im Hinblick auf allgemeine Veränderungen im Verkehrsgeschehen wird nach der Verkehrsverflech-

tungsprognose 2030 (BVU / Intraplan / IVV / Planco 2014) im motorisierten Individualverkehr mit 

einem Zuwachs der Fahrtenanzahl zwischen den Jahren 2010 und 2030 von 56,5 auf 59,1 Mrd. um 

4,6% ausgegangen. Verantwortlich für die anhaltende Expansion ist neben der Erweiterung des Pkw-
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Bestandes die zunehmende Freizeitmobilität, wobei der Pkw-Verkehr eine überragende Rolle ein-

nimmt. Die Verkehrsleistung steigt aufgrund des überproportionalen Wachstums der längeren Fahrten 

mit rund 10% stärker als das Aufkommen von 902 Mrd. (2010) auf 992 Mrd. Pkm (2030). Kritisch 

betrachtet ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Freizeitverkehr in den üblichen Verkehrsspitzen an 

Normalwerktagen eher von untergeordneter Bedeutung einzustufen ist.  

Die regional unterschiedlichen Verkehrsentwicklungen hängen vor allem mit den jeweiligen Struktur-

daten (Demographie, Wirtschaft) sowie den räumlichen Verflechtungen und dem Verkehrsangebot 

zusammen. Im Ergebnis ist in großen Teil Süd- und Südwestdeutschlands, etwa entlang des Rheins 

von Köln bis Basel und in der Linie Frankfurt/Main - Stuttgart - München, sowie in Norddeutschland, 

etwa in der Linie Münster - Hamburg, mit einem Wachstum des Verkehrsaufkommens zu rechnen. 

Dagegen geht der Verkehr in den östlichen Bundesländern und den daran angrenzenden Gebieten 

zurück, mit einer deutlichen Ausnahme: dem Raum Berlin. Dort ist sogar von einem beträchtlichen 

Wachstum auszugehen, das in der Höhe nur von demjenigen Wachstum im Raum München / Ober-

bayern übertroffen wird. 

In einer weiteren Untersuchung wurden im Rahmen des Projektes „Mobilität in Städten - SrV 2003“ im 

Auftrag von 23 Städten, zwei Verkehrsverbünden und einem Verkehrsbetrieb Erhebungen durchge-

führt. Diese Ergebnisse (Mehr Autos – aber weniger Verkehr, Ahrens / Ließke, Wittwer, 2005) lassen 

ebenfalls einen Trend zu langsamerem Verkehrswachstum im Stadtverkehr erkennen. „Nicht nur der 

Motorisierungsanstieg ist gebremst, sondern auch die Veränderungen im Verkehrsverhalten fallen 

geringer aus. Auffällig ist dabei vor allem, dass der MIV zumindest in Bezug auf die Wegehäufigkeit 

erstmals eine rückläufige Tendenz aufweist. Hier könnten erste Auswirkungen der nach 1998 erhöhten 

Benzinpreise und der veränderten Altersstrukturen sichtbar werden. Aber auch die Bemühungen der 

Kommunen um attraktive alternative und umweltfreundliche Verkehrsangebote für alle könnten hier 

Früchte tragen. Es wird deutlich, dass vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwick-

lungen und einem stabiler gewordenen Verkehrsverhalten auch das Wachstum des Autoverkehrs in 

den Städten sich nicht mehr wie bisher fortsetzen wird. Vergleiche zwischen den SrV-Städten (System 

repräsentativer Verkehrsbefragungen) zeigen, dass punktuell sogar eher rückläufige Entwicklungen zu 

erwarten sind. Die Verknüpfung der individuellen Werte zur Beschreibung des Verkehrsaufwandes mit 

den zu erwartenden Bevölkerungszahlen (demografische Entwicklung) lässt für den städtischen Quell- 

und Binnenverkehr von Personen deutliche Rückgänge für alle Verkehrsmittel erwarten!“ 

Nach der Verflechtungsprognose 2030 wächst der Straßengüterfernverkehr beim Transportaufkom-

men von 3,1 Mrd. t im Jahr 2010 auf 3,6 Mrd. t im Jahr 2030 um 17%. Von dem gesamten absoluten 

Wachstum des Güterverkehrs aller Verkehrsträger um 654 Mio. t bzw. 230 Mrd. tkm entfallen 80% 

(523 Mio. t) bzw. 74% (170 Mrd. tkm) auf den Straßengüterverkehr. Allerdings realisieren sowohl die 

Schiene als auch das Binnenschiff zukünftig ein deutlich stärkeres Aufkommenswachstum als der 

Straßenverkehr, so dass der Marktanteil der Straße beim Aufkommen im Prognosezeitraum von 

84,1% auf 83,5% sinkt. 

Im Rahmen einer durchaus konservativen Betrachtung werden im Rahmen der vorliegenden Unter-

suchung die Grundtendenzen einer weiter zunehmenden Verkehrsentwicklung aus der Verkehrs-

verflechtungsprognose 2030 (VU / Intraplan / IVV / Planco 2014) berücksichtigt und in der Vorbelas-

tung bzw. im Lastfall Prognose-Null sowohl im Pkw-Verkehr als auch im Lkw-Verkehr für das Bezugs-

jahr 2030 eine Zunahme um jeweils 10% gegenüber den Zählwerten vom Juni 2021 angenommen. 

Mit diesem Ansatz werden sowohl mögliche coronabedingten Einflüsse auf das Verkehrsgeschehen 
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als auch allgemeine Verkehrszunahmen z.B. durch steigende Motorisierung und/oder zunehmende 

Mobilität abgedeckt.   

Für die Abschätzung der vorhabenbezogenen Kfz-Frequenzen der Rettungswache in den für die 

Bewertung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität maßgebenden Spitzenstunden am Morgen 

und am Nachmittag eines Normalwerktages wurden die von der Stadt Voerde / Ingenieurbüro Weber 

mit Schreiben vom 25. August 2021 übermittelten Beschreibungen der verkehrlichen Betriebsabläufe 

und Nutzungsvorgaben zugrunde gelegt.  

Nach den Angaben der Stadt Voerde ist Ziel des Bebauungsplanes die Erweiterung des Gewerbe-

gebietes Grenzstraße um gewerbliche Flächen von ca. 1,6 ha. Im Ergebnis der Verkehrserzeugungs-

berechnungen wird das Verkehrsaufkommen bei einer allgemeinen gewerblichen Entwicklung der 

Projektfläche in der Überlagerung der unterschiedlichen Nutzer- / Fahrtzweckgruppen mit insgesamt 

117 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr in Ansatz gebracht, davon 85 Pkw/Tag und 32 Lkw/Tag.  

Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen zugrunde gelegten PROGNOSE-Verkehrsbelastungen 

ergeben sich durch die Überlagerung der Vorbelastung (Zählwerte vom 22. Juni 2021 zuzüglich einer 

pauschalen Erhöhung um 10% für mögliche coronabedingten Einflüsse sowie allgemeinen Ver-

kehrszunahmen bis zum Jahr 2030) mit den Zusatzverkehren der geplanten Nutzungen. In den 

maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunden eines Normalwerktages werden folgende Verkehrs-

zunahmen angesetzt. 

Grenzstraße / Hammweg (L463) 

Morgenspitze 

Analyse ................................................................ 628 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................... 64 Kfz/h ........ 10,2 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 22 Kfz/h .......... 3,5 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 28 Kfz/h .......... 4,5 % 

Prognose ............................................................. 742 Kfz/h ........ 18,2 % 

Nachmittagsspitze 

Analyse ............................................................. 1.076 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 108 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 22 Kfz/h .......... 2,0 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 27 Kfz/h .......... 2,5 % 

Prognose .......................................................... 1.233 Kfz/h ........ 14,6 % 

Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) 

Morgenspitze 

Analyse ............................................................. 1.702 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 171 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 18 Kfz/h .......... 1,1 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 23 Kfz/h  ......... 1,4 % 

Prognose .......................................................... 1.914 Kfz/h ........ 12,5 % 
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Nachmittagsspitze 

Analyse ............................................................. 2.191 Kfz/h 

Allgemeine Zunahme / Coronafaktor .................. 220 Kfz/h ........ 10,0 % 

Zusatz Rettungswache .......................................... 18 Kfz/h .......... 0,8 % 

Zusatz B-Plan Nr. 141 ........................................... 21 Kfz/h .......... 1,0 % 

Prognose .......................................................... 2.450 Kfz/h ........ 11,8 % 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die Zusatzverkehre sowohl aus der geplanten Rettungs-

wache als auch der geplanten gewerblichen Nutzungen innerhalb des-B-Plangebiete Nr. 141 nur 

einen geringen Anteil der Gesamtverkehrszunahmen an beiden Knotenpunkten ausmachen. Die Ver-

kehrszunahmen im Lastfall Prognose durch allgemeine Verkehrszunahmen bis zum Bezugsjahr 2030 

einschließlich eines möglichen Coronaeinflusses bezogen auf die Zähldaten vom Juni 2021 fallen in 

beiden Spitzenstunden deutlich stärker aus. Der vorhabenbedingte Einfluss der geplanten Rettungs-

wache und des geplanten Gewerbegebietes südlich Kleiner Kiwitt ist demgegenüber in einer Größen-

ordnung von Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung einzustufen und liefert 

insgesamt keinen signifikant spürbaren Einfluss zur Bewertung der Gesamtsituation an den beiden 

Knotenpunkten.  

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit erfolgt auf der Grundlage der Berechnungsverfahren nach 

dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS (Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 2015) mit Hilfe von EDV-gestützten Rechenprogrammen der Techni-

schen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik). In 

der verkehrstechnischen Gesamtbetrachtung ergeben sich folgende Bewertungen. 

Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

Grundlage der Leistungsfähigkeitsüberprüfung des Knotenpunktes Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

ist der bestehende Kreisverkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten, einstreifiger Kreis-

fahrbahn und einem Außendurchmesser von 40 m.  

In allen Kreiszufahrten kann die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer den Kreisverkehr sowohl in der 

Morgenspitze als auch in der Nachmittagsspitze in beiden Lastfällen Vorbelastung und Prognose 

nahezu ungehindert passieren. Die Wartezeiten sind in allen Zufahrten sind mit weniger als 10 sec/Fz 

nur sehr kurz. Die Verkehrsqualität ist in allen Zufahrten in allen untersuchten Zeitintervallen als sehr 

gut (Stufe A) zu bezeichnen.  

Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 45 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird in 

allen Kreiszufahrten deutlich unterschritten.  

Die Kapazitätsreserven liegen in den einzelnen Kreiszufahrten in der Morgenspitze bei deutlich mehr 

als 700 Fz/h und in der Nachmittagsspitze bei mehr als 500 Fz/h.  

Der Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße ist in seiner bestehenden Ausbauform als Kreis-

verkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten und einstreifiger Kreisfahrbahn nach den vor-

liegenden HBS-Berechnungen auch unter den Prognose-Verkehrsbelastungen als deutlich leistungs-

fähig zu bezeichnen. 
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Hindenburgstraße (B8) / Hammweg (L463) 

Grundlage der Leistungsüberprüfung des Knotenpunktes Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) 

sind die vom Landesbetrieb Strassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein zur Verfügung gestell-

ten signaltechnischen Unterlagen. Detaillierte Festzeitprogramme für die Spitzenstunden am Morgen 

und am Nachmittag liegen nicht vor; daher werden für die HBS-Berechnungen die ´Festen Freigabe-

zeiten´ aus den Parametersätzen 4 (Morgenspitze) und 5 (Nachmittagsspitze) zugrunde gelegt.  

Die detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen verdeutlichen, dass in der Morgenspitze in den 

beiden Zufahrten der Hindenburgstraße mit den zugrunde gelegten Grünzeiten ausreichende Leis-

tungsfähigkeit gewährleistet werden können. Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität 

von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird in diesen Verkehrsströmen unterschritten. 

In den beiden Nebenrichtungen des Hammweges zeigen die HBS-Berechnungen für die Morgenspitze 

jedoch, dass bereits in der Vorbelastung der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 

70 sec/Fz mittlerer Wartezeit in der westlichen Zufahrt (Signalgruppe K3 und K3L) sowie im Links-

abbiegestrom der östlichen Zufahrt (Signalgruppe K4L) überschritten wird. Die Verkehrsqualität ist 

demnach bereits in der Vorbelastung als nicht ausreichend einzustufen.  

Bedingt durch die geplanten gewerblichen Nutzungen werden sich Kfz-Frequenzen den Knotenpunkt 

zwangsläufig erhöhen. Diese Verkehrszunahmen führen jedoch zu keiner wesentlichen Veränderung 

der Verkehrsqualität.  

In der Nachmittagsspitze weisen die HBS-Berechnungen in der Vorbelastung auch für den Gerade-

aus-/Rechtsabbiegestrom in der südlichen Zufahrt Hindenburgstraße eine nicht ausreichende Ver-

kehrsqualität der Stufe E auf. Dieser Strom wird durch das geplante Vorhaben jedoch nicht zusätzlich 

belastet. 

In der Nachmittagsspitze führen die Zusatzverkehre der geplanten gewerblichen Nutzungen in den be-

troffenen Verkehrsströmen zu leichten Erhöhungen der mittleren Wartezeiten. Diese Zunahmen der 

Wartezeiten führen jedoch zu keinen signifikant spürbaren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit.  

Bei der Bewertung und Interpretation der Rechenergebnisse ist grundsätzlich zu beachten, dass in 

den Nebenrichtungen des Hammweges die hohen Wartezeiten weitgehend auf die langen Grünzeiten 

in den Hauptrichtungen der Hindenburgstraße und die damit verbundenen langen Umlaufzeiten 

zurückzuführen sind.  

Aufgrund relativ geringer Qualitätseinbußen ist davon auszugehen, dass durch geringe Grün-

zeitanpassungen für den Knotenpunkt auch im Prognose-Fall unter den dargestellten Rahmen-

bedingungen eine grundsätzlich ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden kann.   

 

ambrosius blanke verkehr.infrastruktur 
 

 

 

 

 

Bochum, 31. Januar 2022 
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Abbildung 1: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

an einem Normalwerktag im Zeitraum 07.30 - 08.30 Uhr (Morgenspitze)  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 2: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

an einem Normalwerktag im Zeitraum 15.45 - 16.45 Uhr (Nachmittagsspitze)  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 

 

 

Anhang 1 



Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner Kiwitt“ der Stadt Voerde - Verkehrsgutachten  

 

Abbildung 3: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

an einem Normalwerktag im Zeitraum 07.00 - 09.00 Uhr  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 4: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hammweg (L 463) / Grenzstraße 

an einem Normalwerktag im Zeitraum 15.00 - 18.00 Uhr  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 1: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 

(L 463) an einem Normalwerktag im Zeitraum 07.15 - 08.15 Uhr (Morgenspitze)  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 2: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 

(L 463) an einem Normalwerktag im Zeitraum 15.45 - 16.45 Uhr (Nachmittagsspitze)  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 3: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 

(L 463) an einem Normalwerktag im Zeitraum 07.00 - 09.00 Uhr  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 4: ANALYSE-Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg 

(L 463) an einem Normalwerktag im Zeitraum 15.00 - 18.00 Uhr  

Ergebnisse der Verkehrszählung vom 22. Juni 2021 
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Abbildung 1: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / 
Hammweg (L 463)  

- Signallageplan - 

(Quelle: Strrassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein) 
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Tabelle 1: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / 
Hammweg (L 463)  

- Zusammenstellung der Signalprogramme - 

(Quelle: Strrassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein) 
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Tabelle 2: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / 
Hammweg (L 463)  

- Zwischenzeitenmatrix - 

(Quelle: Strrassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein) 
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Tabelle 3: Signaltechnische Unterlagen zum Knotenpunkt Hindenburgstraße (B 8) / 
Hammweg (L 463)  

- Programmparameter  Feste Freigabezeiten - 

(Quelle: Strrassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein) 

 

Anhang 4 


























































	Titel-Voerde-Kleiner-Kiwitt
	Bericht-Voerde-B-Plan-141-220131
	Anhang-1-Zähldaten-Grenzstrasse
	Anhang-2-Zähldaten-Hindenburgstrasse
	Anhang-3-HBS-Kreis
	Anhang-4-LSA-Unterlagen
	Anhang-5-HBS-LSA



